	CHECKLISTE: Prüfschwerpunkte bei Personalakten

	Prüfschwerpunkt
	Hintergrund
	Geprüft?

	Gibt es eine Regelung zu den Inhalten von und zum Umgang mit Personalakten?
	Eventuell gibt es eine Arbeits- oder Verfahrensanweisung. Auch eine Betriebsvereinbarung kann Vorgaben machen. Schauen Sie sich diese unter Datenschutzaspekten an. Die Regeln können auch das Soll bilden, mit dem Sie das Ist vergleichen.
	q Ja q Nein

	Woher stammen die Daten in der elektronischen Perso- nalakte?
	Führt die Personalabteilung die Akten digital, hat sie die alten Papierakten wahrschein- lich gescannt. Prüfen Sie das Vorgehen beim Wechsel und insbesondere, was mit den alten Akten passiert ist. Eigentlich dürften diese nicht mehr erforderlich sein und sind daten- schutzkonform zu vernichten.
	q Ja q Nein

	Lassen sich die Inhalte auf eine Rechtsgrundlage stützen?
	Die Verarbeitung jeder enthaltenen Information muss sich auf eine Rechtsgrundlage stützen lassen. Oft greift § 26 Abs. 1 Satz 1 BDSG. Aber: Die Verarbeitung muss für Beschäftigungs- zwecke erforderlich sein.
	q Ja q Nein

	Finden sich in der Perso- nalakte Bewerbungsunter- lagen?
	Nach erfolgreicher Bewerbung, wurde der Beschäftigte eingestellt. Für die Bewerbungsun- terlagen (z. B. Zeugnisse, Lebenslauf) gibt es im Hinblick auf die Durchführung des Beschäf- tigungsverhältnisses keine Erforderlichkeit mehr. Die Unterlagen sollten entfernt werden.
	q Ja q Nein

	Enthält die Akte Dokumente oder Unterlagen, für die es wohl kein Aufbewahrungs- interesse mehr gibt?
	Denken Sie hier etwa an Dokumente, wenn es vor 20 Jahren zu einem Schaden am Firmen- wagen kam, der vor ebendieser Zeit von der Versicherung reguliert wurde. Die Informa- tionen sind nicht mehr erforderlich.
	q Ja q Nein

	Wer hat welchen Zugriff auf Personalakten?
	Lassen Sie sich einerseits erklären, wie die Berechtigungen geregelt sind, und prüfen Sie diese im Hinblick auf das Minimalprinzip bzw. das Need-to-know-Prinzip. Jemand sollte nur auf das Zugriff haben, was für die Wahrnehmung der Aufgabe erforderlich ist.
	q Ja q Nein

	In welchen Fällen erhalten Vorgesetzte Zugriff auf die Personalakte?
	Diese Frage fällt in die Kategorie „Fangfrage“. Eigentlich sollte kein Vorgesetzter Zugriff haben. Dies ist für die Wahrnehmung der Rolle nicht erforderlich.
	q Ja q Nein

	Kann der Betriebsrat auf Personalakten zugreifen?
	Auch wenn der Betriebsrat Interessenvertreter der Arbeitnehmer ist, hat er kein Recht, Zu- griff oder Einsicht in Personalakten zu nehmen. Das Einsichtsrecht steht nach § 83 Betriebsverfassungsgesetz nur dem betreffenden Arbeitnehmer zu.
	q Ja q Nein

	Wie wird der unbefugte Zugriff auf sensible Informa- tionen ausgeschlossen?
	Gemeint sind hier etwa ärztliche Gutachten. Diese müssen auch nicht für jeden aus der Personalabteilung zugänglich sein. Berechtigungen können entsprechend eingeschränkt werden. Bei Papierakten kann Sensibles in verschlossenen Umschlägen aufbewahrt werden.
	q Ja q Nein

	Wie und wann wird über- prüft, ob Inhalte noch ihre Daseinsberechtigung haben?
	Es sollte Festlegungen dazu geben, wann Inhalte dahingehend überprüft werden, ob sie noch vorhanden sein dürfen. Auch den Prozess können Sie unter die Lupe nehmen.
	q Ja q Nein

	Wie wird die Sicherheit der Verarbeitung gewährleistet (Art. 32 DSGVO)?
	Lassen Sie sich aufzeigen, welchen Risiken für die Sicherheit man wie begegnet. Die Maßnahmen müssen den Anforderungen aus Art. 32 DSGVO entsprechen.
	q Ja q Nein

	Wer betreibt das System?
	Diese Frage zielt darauf ab, ob etwa Dienstleister eingebunden sind, z. B. im Rahmen einer Auftragsverarbeitung. Ist dem so, können Sie weiter ins Detail gehen.
	q Ja q Nein



